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.N 35.
Verordnung , betreffend Neberweijung der Wittwen - Waisen - und Leib-

renten -Caffe -Angelegenheiten an das Departement der Justiz
Rastedt , Len 12 . August 1874.

Wir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkeufeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. rc.
verordnen hiermit auf Grund des Art . 8 des Gesetzes vom
5 . December 1868 , betreffend die Organisation des Staats-
minifteriuins und einiger demselben untergeordneter Behörden
was folgt:
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Die Wittwen- Waisen- und Leibrenten-Caffe-Angelegen-
heitcn werden dem Departement der Justiz Unseres Staats¬
ministeriums zugewiesen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt, den 12. August
1874.

(I-. 8.) Peter.
von Berg.

von Buttel.

.N 36.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn

Civil-Jngenieur Hugo Nehrlich zu Frankfurta. M. ertheilte Er¬
findungs-Patent.

Oldenburg, den 13. August 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn Civil-Jngenieur Hugo Nehrlich zu Frankfurta. M.
ein Patent aus eine neue Kaltluft- und Krafterzeugungs-
Maschine, nach Maßgabe der beim Staatsministerium, De¬
partement des Innern, nicdergclegtcn Zeichnung und Be¬
schreibung, soweit dieselbe als eigenthümlich und nicht bereits
bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum auf die
Dauer von fünf Jahren mit dem Borbehalte ertheilt worden
ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb
Jahresfrist von heute ungerechnet, nachgcwiesen wird, daß
dasselbe im Großhcrzögthnm zur bleibenden Anwendung ge¬
kommen ist.

Oldenburg, den 13. August 1874.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

v. Buttel.


	Seite 195
	Seite 196

